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(7) Der den Einrichtungen zustehende Anteil an der 
Mehrleistung ist zur Erhöhung der kulturpolitischen 
und wissenschaftlichen Wirksamkeit der Einrichtungen, 
zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen, 
für Rationalisierungsmaßnahmen und für Prämien zu 
verwenden. Die Verrechnung zuviel verwendeter Mit
tel wird mit dem Jahresabschluß vorgenommen. Ist 
eine Verrechnung im Planjahr nicht mehr in vollem 
Maße möglich, ist mit der Mehrleistung bzw. der zu
sätzlichen Prämienzuführung für das Folgejahr zu ver
rechnen.

(8) Grundlage für die endgültige Bestimmung der 
Höhe der Mehrleistung ist eine von den Leitern der 
Einrichtüngen in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern 
und den Beiräten zu erarbeitende Analyse, in der aus
gehend vom Leistungs- und Arbeitsplan sowie dem 
Haushaltsplan auf die Erfüllung der kulturpolitischen, 
wissenschaftlichen und ökonomischen Aufgaben ein
gegangen wird. Die Analyse ist in Form eines Rechen
schaftsberichtes vor dem zuständigen Mitglied des 
Rates zu behandeln. Zuvor ist die Stellungnahme des 
Leiters der Abteilung Finanzen des zuständigen Rates 
und die Meinung der ständigen Kommission der zu
ständigen örtlichen Volksvertretung oder des zuständi
gen Beirates einzuholen.

(9) Auf Beschluß des zuständigen Rates können Mit
arbeiter der Einrichtungen für die Herstellung eigener 
Erzeugnisse sowie für den Absatz von selbst hergestell
ten Erzeugnissen bzw. bezogener Handels- oder Kom
missionsware eine Provision bis zu 5% vom Verkaufs
preis als materielle Anerkennung erhalten. Der Betrag 
ist über- bzw. außerplanmäßig als „Verkaufsprovision“ 
bei den Ausgaben nachzuweisen. Die Deckung erfolgt 
aus Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben der Ein
richtungen.

§9

Prämien-, Kultur- und Sozialfonds
(1) Die Einrichtungen planen den Prämien-, Kultur- 

und Sozialfonds in Höhe von 1,5 % der Lohnsumme. 
Berechnungsgrundlage ist die lt. Stellenplan bestä
tigte Lohnsumme (Vergütungsmittel und andere Lohn
bestandteile).

(2) Aus der Mehrleistung gemäß § 8 können bis zu 
50 % dem Prämien-, Kultur- und Sozialfonds zuge
führt werden. Die Gesamtsumme des Prämien-, Kul
tur- und Sozialfonds darf durch diese Zuführungen 
insgesamt bis auf 5,25 % der Stellenplansumme 
(einschließlich sonstiger Lohnbestandteile) erhöht wer
den. Die Verwendung der Mittel erfolgt in Überein
stimmung mit der zuständigen Betriebsgewerkschafts
leitung.

(3) Die Prämienmittel sind vorrangig zur Prämiie
rung solcher Mitarbeiter der Einrichtung einzusetzen, 
die maßgeblich an der Verwirklichung der Maßnah
men zur Leistungssteigerung und damit an der Schaf
fung der Mehrleistung beteiligt waren. Die Prämiierung 
ehrenamtlicher Mitarbeiter bzw. nicht hauptberuflich 
Beschäftigter ist nicht aus dem Prämien-, Kultur- und 
Sozialfonds gemäß Abs. 1 und seinen weiteren Zufüh
rungen, sondern aus dem übrigen der Einrichtung zur 
Verfügung stehenden Teil der Mehrleistung vorzu
nehmen. Die Prämiierung des Leiters der Einrichtung 
erfolgt auf Vorschlag des Kollektivs der Mitarbeiter 
der Einrichtung und bedarf der Bestätigung des zustän
digen Mitgliedes des Rates.

(4) Ergibt sich nach kumulativer Erfassung der 
nach dem ersten Halbjahr bzw. nach Quartalen er
mittelten Mehrleistung eine ansprechende Summe zu
sätzlicher Mittel für den Prämien-, Kultur- und Sozial
fonds, können bis zu 25 ®/ö hiervon für die Anerken
nung überdurchschnittlicher Leistungen im Laufe des 
Planjahres verwendet werden.

§10
Übertragbarkeit

(1) Vor Abschluß des Jahres erfolgt die Finanzie
rung der zusätzlichen Maßnahmen und Prämien aus 
den erzielten Mehreinnahmen und Minderausgaben 
und ist je nach Zweckbestimmung nach dem Sachkon
tenrahmen auszuweisen.

(2) Die den Einrichtungen zustehenden nichtver
brauchten Haushaltsmittel für Prämien sind auf das 
nächste Jahr zugunsten der Einrichtungen übertrag
bar. Die Übertragung erfolgt nach den Hierfür gelten
den Rechtsvorschriften. '

(3) Erfolgt durch Beschluß der örtlichen Volksvertre
tungen auch die Übertragung weiterer nichtverbrauch
ter Mittel des Anteils der Einrichtungen an den Mehr
einnahmen und Minderausgaben auf das nächste Jahr, 
ist der entsprechende Betrag im Haushaltsplan der Ein
richtung als Einnahme beim Sachkonto „Vortrag nicht- 
verbrauchter Mittel des Vorjahres“ auszuweisen. Die
ser Ansatz dient zur Deckung der einzelnen Ausgaben, 
die je nach Zweckbestimmung bei den Ausgabe-Sach
konten zu buchen sind.

§11
Inkrafttreten

Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
1969 in Kraft.

Berlin, den 24. Januar 1969

Der Minister für Kultur
G y s i

Anlage 1
zu vorstehender Anordnung

Zuordnung der Einzelaufgaben 
zu den Leistungsbereiclien

a) Wissenschaftliche Arbeit und Ausstellungen (Ver
anstaltungen)
— Wissenschaftliche Anbeit / Ausstellungen / Ver

anstaltungen
Ständige, Sonder- und Studienausstellungen, 
sonstige Veranstaltungen, Vorträge, Führun
gen, Forschungsaufträge, Gutachten und fach
wissenschaftliche Untersuchungen, Konsulta
tionen, Arbeit mit den Sammlungen (sammeln, 
inventarisieren, restaurieren, magazinieren), 
Arbeit mit den Tierbeständen (Tierankäufe, 
Tierhaltung und -pflege), Park- und Garten
pflege, Maßnahmen der Werbung

— Gesellschaftliche Arbeit
Zirkel, Arbeitsgemeinschaften, ehrenamtliche 
Mitarbeit

— Dokumentation und Information, Bibliotheks
arbeit


